
 
Alleinarbeitsplätze 

Stand: September 2006 

Arten der Gefahr und Arbeitsplatztyp 
 

Tabelle 1 - Art der Gefahr und Arbeitsplatztyp 

Art der Gefahr Beschreibung der Gefahrenarten Arbeitsplatztyp 

gering Alltägliche Gefahren, vergleichbar mit Gefahren bei Bürotätigkeiten und 
büroähnlichen Tätigkeiten. 

Immer gegeben: Gefahren durch plötzliche, akute Erkrankungen. 

Zusätzliche Gefahren bei Alleinarbeit: Isolation und Angst. 

bei Alleinarbeit: 

gesicherter abgelegener 
Alleinarbeitsplatz 

erhöht Gefahren, die unmittelbar an geringe Gefahren anschließen, größer 
werden, aber bei denen keine sofortige und unverzügliche Erste Hilfe 
erforderlich ist. 
D.h. für diese Art von Gefahren ist zeitlich verzögerte Hilfeleistung 
einschließlich Erster Hilfe ohne Folgeschäden möglich. 

bei Alleinarbeit: 

gesicherter 
Alleinarbeitsplatz bei 
erhöhter Gefahr 
(Unfallgefahr) 

hoch Gefahren, bei denen sofortige und unverzügliche Hilfeleistung 
erforderlich ist, z.B. arterielle Blutung aus Hauptschlagadern. 

kein Alleinarbeitsplatz 

Alleinarbeitsplatz bei hoher 
Gefahr nicht zulässig 

 
 
 
Tabelle 2 - Art der Gefahr, Anwesenheitsgrad und Arbeitsplatztyp 

Art der Gefahr Anwesenheitsgrad anderer Personen Arbeitsplatztyp 

gering Zumindest eine Person hält sich jedenfalls selten 
und kurzfristig im Mobilitätsbereich der allein 
arbeitenden Person auf. 

kein abgelegener Alleinarbeitsplatz 

gering Keine anderen Personen im Mobilitätsbereich! 

Sicherungsmaßnahmen: 
Zumindest Intervallkontrolle am Anfang und Ende 
von Schicht oder Arbeitseinsatz. 
Bessere Sicherungsmaßnahme, die häufig 
gegeben ist: Melde- oder Alarmsystem, z.B. 
Telefon, Funk- oder Verdrahtungssysteme. 

gesicherter abgelegener 
Alleinarbeitsplatz 

erhöht Entweder ist zumindest eine andere Person in 
Sicht- und Rufweite oder es ist zumindest eine 
ständige Aufsichtsperson bereitstehend. 

kein Alleinarbeitsplatz bei erhöhter 
Gefahr (Unfallgefahr) 

erhöht Tätigkeit außerhalb von Sicht- und Rufweite oder 
ohne ständig bereitstehende Aufsicht! 

Sicherungsmaßnahmen, die abgestellt auf 
vorhersehbare Verletzung oder Schädigung eine 
rechtzeitige Hilfeleistung ermöglichen. 

gesicherter Alleinarbeitsplatz bei 
erhöhter Gefahr (Unfallgefahr) 

hoch Tätigkeit außerhalb von Sicht- und Rufweite oder 
ohne ständig bereitstehende Aufsicht nicht 
zulässig! 

Sofortige, unverzügliche Hilfeleistung notwendig! 

kein Alleinarbeitsplatz! 

Alleinarbeitsplatz bei hoher Gefahr 
nicht zulässig 

 


